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Kinder als Influencer*innen 
 

Zwischen spielen, lernen und arbeiten 
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 https://www.youtube.com/watch?v=xHPvBCpOYNU&t=17s  
 

 https://www.youtube.com/watch?v=lvkJqAmHOuc  
 

 https://www.youtube.com/watch?v=DjDOp3OrOQU 
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Über Kinderrechte 

 UN-Konvention von 1989 
 

 54 Artikel, die die Rechte der Kinder regeln 
 

 Regelwerk für Kinder von 0 bis 17 Jahren  
 

 Subjektstellung statt Objektstellung  
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Art. 16, Schutz der Privatsphäre und Ehre 
 (1) Kein Kind darf willkürlichen oder rechtswidrigen 

Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine 
Wohnung oder seinen Schriftverkehr oder 
rechtswidrigen Beeinträchtigungen seiner Ehre und 
seines Rufes ausgesetzt werden. 

 (2) Das Kind hat Anspruch auf rechtlichen Schutz 
gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen. 
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Kinderarbeit ist zu definieren als  
 
 wirtschaftliche Tätigkeit von Kindern 
 in denen Geld fließt  
 oder, die einen wirtschaftlichen Zweck verfolgen.  
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Art. 32, Schutz vor wirtschaftlicher Ausbeutung 
 (1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des 

Kindes an, vor wirtschaftlicher Ausbeutung 
geschützt und nicht zu einer Arbeit herangezogen 
zu werden, die Gefahren mit sich bringen, die 
Erziehung des Kindes behindern oder die 
Gesundheit des Kindes oder seine körperliche, 
geistige, seelische, sittliche oder soziale Entwicklung 
schädigen könnte. 
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Jugendarbeitsschutzgesetz 
 
§ 5 Verbot der Beschäftigung von Kindern 
 (1) Die Beschäftigung von Kindern (§ 2 Abs. 1) ist 

verboten 
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 https://www.youtube.com/watch?v=DjUh_bKwgM4
&t=35s  
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Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
Art 6  
 (2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das 

natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen 
obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die 
staatliche Gemeinschaft. 
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 https://www.daserste.de/information/wissen-
kultur/ttt/videos/ttt-27012019-ende-der-kindheit-
video-100.html 
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Vielen Dank für Ihr Interesse! 
 

Luise Meergans 
<meergans@dkhw.de> 
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